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Landesbehörden

Amtliche Bekanntmachung gemäß § 3a  
Satz 2 zweiter Halbsatz des Gesetzes über  
die Umweltverträglichkeitsprüfung in der 
Fassung vom 24. Februar 2010 (UVPG a. F.) 
– Errichtung und Betrieb von vier Wind
energieanlagen in der Gemeinde Bartow

Bekanntmachung	des	Staatlichen	Amtes	für	Landwirtschaft	
und	Umwelt	Mecklenburgische	Seenplatte	(StALU	MS)

Vom	18.	Februar	2020

In	dem	Verfahren	„Errichtung	und	Betrieb	von	vier	Windenergie-
anlagen	in	der	Gemeinde	Bartow“	wird	bekannt	gemacht,	dass	ei-
ne	Umweltverträglichkeitsprüfung	nicht	durchzuführen	ist.

Sachverhalt

Die	WB	Energy	Bartow	GmbH	&	Co.	KG,	Marktplatz	1,	17033	
Neubrandenburg	beantragte	mit	Datum	vom	7.	Juli	2016	die	Ge-
nehmigung	für	die	Errichtung	und	den	Betrieb	von	vier	Windener-
gieanlagen	(WEA)	des	Typs	V126	HTq	in	der	Gemeinde	Bartow,	
Gemarkungen	Groß	Below	und	Bartow,	gemäß	§	4	BImSchG.	

Eine	durchgeführte	standortbezogene	Vorprüfung	des	Einzelfalls	
zur	Feststellung	der	Pflicht	zur	Durchführung	einer	Umweltver-
träglichkeitsprüfung	gemäß	§	3c	Satz	2	UVPG	(a.	F.)	in	Verbin-
dung	mit	Nummer	1.6.3	der	Anlage	1	des	UVPG	(a.	F.),	kam	zu	
dem	Ergebnis,	dass	keine	Umweltverträglichkeitsprüfung	(UVP)	
durchzuführen	sei.	Das	Ergebnis	wurde	 im	Amtlichen	Anzeiger	
Nr.	9	am	6.	März	2017	bekannt	gemacht.	

Die	 Genehmigung	 wurde	 mit	 Datum	 vom	 29.	 Dezember	 2016		
erteilt.	 Betreiberin	 der	 WEA	 ist	 seit	 19.	 September	 2019	 die		
EWI	Bartow	GmbH	&	Co.	KG,	Dorfstraße	1,	17089	Bartow.

Gegen	die	Genehmigung	wurde	Klage	erhoben.	Es	werden	u.	a.	
vermeintliche	 Fehler	 der	 standortbezogenen	 UVP-Vorprüfung	
geltend	 gemacht.	 Aus	 Gründen	 der	 Rechtssicherheit	 hat	 das		
StALU	MS	die	Dokumentation	der	standortbezogenen	UVP-Vor-
prüfung	nach	§	3c	Satz	2	nachgeholt.	Dabei	waren	die	Vorschrif-
ten	des	Teils	2	Abschnitt	1	über	die	Vorprüfung	des	Einzelfalls	in	
der	bis	zum	16.	Mai	2017	geltenden	Fassung	des	UVPG	anzuwen-
den	(vgl.	§	74	UVPG	in	der	seit	dem	29.	November	2017	gelten-
den	Fassung).	Etwa	einschlägige	strengere	oder	andere	Maßstäbe	
nach	dem	UVPG	in	der	seit	dem	29.	November	2017	geltenden	
Fassung	(UVPG	n.	F.)	wurden	ergänzend	beachtet.	Die	Prüfung	
führte	–	erneut	–	zu	dem	Ergebnis,	dass	von	dem	Vorhaben	keine	
erheblichen	nachteiligen	Umweltauswirkungen	ausgehen	bzw.	zu	
erwarten	sind.	Eine	UVP	ist	daher	nicht	erforderlich.

Wesentliche Gründe

Wesentliche	Gründe	für	die	Entscheidung	(vgl.	§	5	Absatz	2	Satz	2	
und	3	UVPG	n.	F.)	waren,	dass	nationale	und	internationale	Schutz-
gebiete	durch	das	Vorhaben	-	mit	Ausnahme	einer	Baumreihe	an	der	
L	35	–	nicht	direkt	betroffen	sind	und	ihre	Schutzziele	nicht	erheb-
lich	beeinträchtigt	werden	können.	Die	zuwegungsbedingt	erforder-
liche	Entnahme	von	vier	jungen	Bäumen	aus	der	Baumreihe	an	der	
L	35	führte	nicht	zur	Befürchtung	von	erheblichen	nachteiligen	Aus-
wirkungen	auf	deren	Funktion	und	Schutzziele.	Technische	und	or-
ganisatorische	Maßnahmen	am	beantragten	Vorhaben	stellen	sicher,	
dass	die	Anlagen	den	gesetzlichen	Bestimmungen	entsprechend	er-
richtet	und	betrieben	werden.	Zu	den	wesentlichen	Gründen	wird	
überdies	 auf	die	Bekanntgabe	der	vollständigen	UVP-Vorprüfung	
auf	 der	 Internetseite	 des	 StALU	 MS	 https://www.stalu-mv.de/ms	
verwiesen.	

Diese	Feststellung	ist	gemäß	§	3a	Satz	3	UVPG	a.	F.	nicht	selbst-
ständig	anfechtbar.
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Zwangsversteigerungen

Sammelbekanntmachung

Rechte,	 die	 bei	 der	 Eintragung	 des	Versteigerungsvermerks	 aus	
dem	Grundbuch	nicht	ersichtlich	waren,	sind	spätestens	im	Ver-
steigerungstermin	vor	der	Aufforderung	zur	Abgabe	von	Geboten	
anzumelden	und,	wenn	die	Antragsteller	 oder	Gläubiger	wider-
sprechen,	glaubhaft	zu	machen,	widrigenfalls	sie	bei	der	Feststel-
lung	des	geringsten	Gebotes	nicht	berücksichtigt	und	bei	der	Ver-
teilung	des	Versteigerungserlöses	dem	Anspruch	des	Gläubigers	
und	den	übrigen	Rechten	nachgesetzt	werden.

Wer	ein	Recht	hat,	das	der	Versteigerung	des	Grundstücks	oder	
des	nach	§	55	ZVG	mithaftenden	Zubehörs	entgegensteht,	wird	
aufgefordert,	 vor	 Erteilung	 des	 Zuschlags	 die	 Aufhebung	 oder	
einstweilige	Einstellung	des	Verfahrens	herbeizuführen.	Versäumt	
er	dies,	tritt	für	das	Recht	der	Versteigerungserlös	an	die	Stelle	des	
versteigerten	Gegenstandes.

Es	ist	zweckmäßig,	zwei	Wochen	vor	dem	Termin	eine	genaue	Be-
rechnung	des	Anspruchs,	getrennt	nach	Hauptforderung,	Zinsen	
und	Kosten,	einzureichen	und	den	beanspruchten	Rang	mitzutei-
len.	Die	Erklärung	kann	auch	zur	Niederschrift	der	Geschäftsstel-
le	abgegeben	werden.

_______________

Bekanntmachung	des	Amtsgerichts	Ludwigslust	
–	Zweigstelle	Parchim	–

Vom	17.	Februar	2020

14	K	11/19	

Im	Wege	der	Zwangsvollstreckung	soll	am	Donnerstag, 23. April 
2020, um 13:30 Uhr,	 im	Amtsgericht	Ludwigslust,	Zweigstelle	
Parchim,	Moltkeplatz	2,	19370	Parchim,	Sitzungssaal:	247	öffent-
lich	versteigert	werden:

Grundstück,	 eingetragen	 im	 Grundbuch	 von	 Mestlin	 Blatt	 465,	
Gemarkung	Mestlin,	Flur	1,	Flurstück	101/4,	Gebäude-	und	Frei-
fläche,	Größe:	500	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):
Es	handelt	sich	um	ein	eingeschossiges	Einfamilienhaus	in	19374	
Mestlin,	Sternberger	Straße	2;	Bj.	um	1988/1990,	Wohnfläche	ge-
schätzt	auf	178	m²,	voll	unterkellert.	Es	fand	nur	Außenbesichti-
gung	statt.

Verkehrswert:	172.000,00 EUR

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	26.	März	2019	in	das	Grund-
buch	eingetragen	worden.

Grundstück,	 eingetragen	 im	 Grundbuch	 von	 Mestlin	 Blatt	 308,	
Gemarkung	Mestlin,	Flur	1,	Flurstück	101/6,	Größe:	852	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):
Es	handelt	sich	um	eine	mit	einem	massiven	Nebengebäude	bebau-
te	Gartenfläche,	die	eine	wirtschaftliche	Einheit	mit	dem	Grund-
stück	unter	lfd.	Nr.	1	bildet.	Das	Grundstück	bildet	die	Zuwegung/
Erschließung	des	Grundstücks	unter	lfd.	Nr.	1.

Verkehrswert:	2.000,00 EUR

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	26.	März	2019	in	das	Grund-
buch	eingetragen	worden.

Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.
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__________

Bekanntmachung	des	Amtsgerichts	Pasewalk	
–	Zweigstelle	Anklam	–

Vom	14.	Februar	2020

513	K	55/17

Im	Wege	der	Zwangsvollstreckung	soll	am	Donnerstag, 23. April 
2020, um 10:30 Uhr,	im	Amtsgericht	Pasewalk,	Zweigstelle	An-
klam,	Baustraße	9,	17389	Anklam,	Sitzungssaal:	124	öffentlich	ver-
steigert	werden:	Grundstück,	eingetragen	im	Grundbuch	von	Ro-
themühl	Blatt	324,	Gemarkung	Rothemühl,	Flur	1,	Flurstück	29/6,	
Gebäude-	und	Freifläche	 für	Wohnzwecke,	Dorfstraße	80b,	Grö-	
ße:	1.230	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):
Der	Grundbesitz	ist	bebaut	mit	einem	eingeschossigen	Gebäude,	ei-
ner	ehemaligen	Gaststätte	mit	Kegelbahn.	Das	teilunterkellerte	Ge-
bäude	wurde	zu	einem	Wohnhaus	mit	ca.	281	m²	umgebaut,	beste-
hend	aus	derzeit	sechs	Wohneinheiten,	erschlossen	durch	zwei	Flure	
und	mit	insgesamt	sechs	Kammern.	Jede	Wohneinheit	ist	über	den	
Flur	erreichbar	und	weist	einen	Wohnraum	mit	Küchenbereich	und	
ein	 Bad	 aus.	 Eine	 Fertigstellung	 erfolgte	 nicht.	 Zur	 nachhaltigen	
Nutzung	kann	diese	Grundrisslösung	realisiert	werden	oder	ein	Um-
bau	in	ein	Wohnhaus	mit	zwei	Wohneinheiten	mit	jeweils	ca.	140	m²	
erfolgen.	Das	Dachgeschoss	ist	nicht	ausgebaut.

Verkehrswert:	114.000,00 EUR

Der Zuschlag wurde in einem früheren Versteigerungstermin 
aus den Gründen des § 85a ZVG versagt mit der Folge, dass 
die Wertgrenzen weggefallen sind.

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	8.	Februar	2018	in	das	Grund-
buch	eingetragen	worden.

Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.
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Gerichte
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Bekanntmachung	des	Amtsgerichts	Schwerin

Vom	12.	März	2020

55	K	3/19

Im	Wege	 der	 Zwangsvollstreckung	 soll	 am	 Mittwoch, 29. April 
2020, um 9:00 Uhr,	im	Amtsgericht	Schwerin,	Demmlerplatz	1	–	2,	
19053	 Schwerin,	 Sitzungssaal:	 4	 öffentlich	 versteigert	 werden:	
Grundstück,	 eingetragen	 im	Grundbuch	 von	Pampow	 Blatt	 1512,	
Gemarkung	Pampow,	Flur	7,	Flurstück	267/77,	Gebäude-	und	Frei-
fläche,	Größe:	796	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):
Das	Grundstück	ist	mit	einem	voll	unterkellerten	Einfamilienhaus	
sowie	einer	massiven	Garage	bebaut.	Das	2001	errichtete	Haus	hat	
eine	Wohnfläche	von	ca.	178	m²	und	verfügt	über	eine	zusätzliche	
Nutzfläche	im	gut	ausgebauten	Keller	von	ca.	96	m².	Es	sind	vier	
Wohn-	bzw.	Schlafräume,	eine	Diele,	Küche,	Gäste-WC,	Bad	und	
Ankleideraum	 vorhanden.	 Die	Außenanlagen	 sind	 gepflegt,	 der	
bauliche	 Zustand	 wird	 mit	 gut	 bewertet.	 Es	 besteht	 Instandset-
zungsstau.	Das	Grundstück	wird	eigengenutzt.

Verkehrswert:	 311.000,00 EUR	
davon	entfällt	
auf	Zubehör:	 1.000,00	EUR	 (Einbauküche)

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	10.	Mai	2019	in	das	Grundbuch	
eingetragen	worden.

Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.
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__________

Bekanntmachung	des	Amtsgerichts	Stralsund

Vom	3.	Februar	2020

703	K	49/18	

Zum	Zwecke	der	Aufhebung	der	Gemeinschaft	soll	am	Donners
tag, 18. Juni 2020, um 9:30 Uhr,	im	Amtsgericht	Stralsund,	Fran-
kendamm	 17,	 18439	 Stralsund,	 Sitzungssaal:	 G	 105	 versteigert	
werden:	 Grundstück,	 eingetragen	 im	 Grundbuch	 von	 Bergen	 auf	
Rügen	Blatt	4511,	Gemarkung	Bergen,	Flurstück	70/71	der	Flur	13,	
Gebäude-	und	Freifläche,	Am	Tannengrund	20,	Größe:	559	m²

Verkehrswert:	150.000,00 EUR

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	19.	Juni	2018	in	das	Grundbuch	
eingetragen	worden.

Das	Versteigerungsobjekt	ist	bebaut	mit	einem	Einfamilienhaus.

Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.

_____

Vom	11.	Februar	2020

703	K	18/19

Im	Wege	der	Zwangsvollstreckung	soll	am	Donnerstag, 18. Juni 
2020, um 11:00 Uhr,	im	Amtsgericht	Stralsund,	Frankendamm	17,	
18439	Stralsund,	Sitzungssaal:	G	105	versteigert	werden:	Grund-
stück,	eingetragen	im	Grundbuch	von	Süderholz	Blatt	517,	Gemar-
kung	Kandelin,	Flur	5,	Flurstück	69,	Gebäude-	und	Freifläche,	An	
der	alten	Dorfstraße	14,	Größe:	1.308	m²

Verkehrswert:	50.700,00 EUR

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	3.	April	2019	in	das	Grundbuch	
eingetragen	worden.

Das	Versteigerungsobjekt	ist	bebaut	mit	einem	Einfamilienhaus.

Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.

_____

702	K	4/18

Im	Wege	der	Zwangsvollstreckung	soll	am	Donnerstag, 9. Juli 
2020, um 9:30 Uhr,	im	Amtsgericht	Stralsund,	Frankendamm	17,	
18439	Stralsund,	Sitzungssaal:	G	105	öffentlich	versteigert	wer-
den:	Grundstück,	 eingetragen	 im	Grundbuch	von	Ribnitz-Dam-
garten	Blatt	8475,	Gemarkung	Petersdorf,	Flurstück	157/13	der	
Flur	1,	Gebäude-	und	Freifläche,	Landwirtschaftsfläche,	Wasser-
fläche,	Sanitzer	Straße-Petersdorf	23,	Größe:	6.877	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):
teilweise	erschlossenes	Grundstück,	mit	einer	Lagerhalle	(ehem.	
Stall)	und	einem	Hundezwinger	bebaut,	mäßiger	Bauzustand

Verkehrswert:	27.000,00 EUR

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	21.	Juni	2018	in	das	Grundbuch	
eingetragen	worden.

Hinweis:
Gemäß	§§	67	–	70	ZVG	kann	im	Versteigerungstermin	für	ein	Ge-
bot	Sicherheit	verlangt	werden.	Die	Sicherheit	beträgt	10	%	des	
Verkehrswertes	und	ist	sofort	zu	leisten.	Sicherheitsleistung	durch	
Barzahlung	 ist	 ausgeschlossen.	 Bietvollmachten	 müssen	 öffent-
lich	beglaubigt	sein

Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.

_____

Vom	12.	Februar	2020

701	K	13/19

Im	Wege	der	Zwangsvollstreckung	 soll	 am	Donnerstag, 4. Juni 
2020, um 9:00 Uhr,	im	Amtsgericht	Stralsund,	Außenstelle	Justiz-
zentrum,	Frankendamm	17,	18439	Stralsund,	Sitzungssaal:	G	105	
öffentlich	versteigert	werden:

Grundstücke,	eingetragen	im	Grundbuch	von	Ahrenshagen-Das-
kow	Blatt	1084
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lfd.	Nr.	1:	Gemarkung	Daskow,	Flur	12,	Flurstück	27,	Gebäude-	
und	Freifläche,	Zum	Schloss	2,	Größe:	1.221	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):
Das	in	18320	Ahrenshagen-Daskow,	Zum	Schloss	2	straßenseitig	
belegene	Grundstück	ist	bebaut	mit	einem	ca.	1987/88	errichteten,	
nicht	 unterkellerten,	 eingeschossigen,	 leer	 stehenden	 Gebäude	
(ehemalige	Verkaufsstelle);	nach	1990	Deinstallation	sämtlicher	
Ausbausubstanz,	Vandalismusschäden

Verkehrswert:	5.500,00 EUR

lfd.	Nr.	2:	Gemarkung	Daskow,	Flur	12,	Flurstück	26,	Gebäude-	
und	Freifläche,	Zum	Schloss	2,	Größe:	4.527	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):
Das	 in	 18320	 Ahrenshagen-Daskow,	 Zum	 Schloss	 2	 belegene	
Grundstück	ist	bebaut	mit	einem	ca.	1987/88	errichteten,	nicht	un-
terkellerten,	teilweise	zweigeschossigen,	leer	stehenden	Gebäude-
komplex	 (ehemals	 Betriebsküche,	 Kantine	 und	 Wohnheim	 des	
Kreisbetriebes	für	Landtechnik);	nach	1990	Deinstallation	sämtli-
cher	Ausbausubstanz,	Vandalismusschäden

Verkehrswert:	13.500,00 EUR

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	1.	April	2019	in	das	Grundbuch	
eingetragen	worden.

Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.

_____

703	K	90/18	

Im	Wege	der	Zwangsvollstreckung	soll	am	Donnerstag, 18. Juni 
2020, um 13:30 Uhr,	im	Amtsgericht	Stralsund,	Frankendamm	17,	
18439	Stralsund,	Sitzungssaal:	G	105	öffentlich	versteigert	werden:	
1/2-MEA	 an	 Grundstück,	 eingetragen	 im	 Grundbuch	 von	 Groß	
Kords	hagen,	Blatt	443,	Gemarkung	Groß	Kordshagen,	Flur	13	,Flur-
stück	18,	Gebäude-	und	Freifläche,	Erholungsfläche,	Chausseestra-
ße	5,	Größe:	5.073	m²

Verkehrswert:	58.600,00 EUR

Der	 Versteigerungsvermerk	 ist	 am	 3.	 Dezember	 2018	 in	 das	
Grundbuch	eingetragen	worden.

Der	zu	versteigernde	Miteigentumsanteil	besteht	an	einem	mit	ei-
nem	Einfamilienhaus	und	Nebengebäuden	bebauten	Grundstück.

Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.

_____

Vom	13.	Februar	2020

702	K	34/18	

Im	Wege	 der	 Zwangsvollstreckung	 soll	 am	 Donnerstag, 9. Juli 
2020, um 11:00 Uhr,	im	Amtsgericht	Stralsund,	Frankendamm	17,	
18439	Stralsund,	Sitzungssaal:	G	105	öffentlich	versteigert	werden:

Grundstück,	eingetragen	im	Grundbuch	von	Süderholz	Blatt	20361,	
Gemarkung	Griebenow,	Flurstück	10/1	der	Flur	5,	Erholungsfläche,	
Hauptstraße	56,	Größe:	322	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):
unbebautes	 Grundstück	 (Bauerwartungsland)	 in	 Süderholz/OT	
Kreutzmannshagen

Verkehrswert:	1.900,00 EUR

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	15.	Juni	2018	in	das	Grundbuch	
eingetragen	worden.

Grundstück,	eingetragen	im	Grundbuch	von	Süderholz	Blatt	20361,	
Gemarkung	Griebenow,	Flurstück	11/2	der	Flur	5,	Erholungsfläche,	
Hauptstraße	56,	Größe:	783	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):
unbebautes	 Grundstück	 (Bauerwartungsland)	 in	 Süderholz/OT	
Kreutzmannshagen	

Verkehrswert:	4.700,00	EUR

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	15.	Juni	2018	in	das	Grundbuch	
eingetragen	worden.	

Hinweis:	
Gemäß	§§	67	–	70	ZVG	kann	im	Versteigerungstermin	für	ein	Ge-
bot	Sicherheit	verlangt	werden.	Die	Sicherheit	beträgt	10	%	des	
Verkehrswertes	und	ist	sofort	zu	leisten.	Sicherheitsleistung	durch	
Barzahlung	 ist	 ausgeschlossen.	 Bietvollmachten	 müssen	 öffent-
lich	beglaubigt	sein.

Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.

_____

702	K	54/17	

Im	Wege	der	Zwangsvollstreckung	soll	am	Freitag, 10. Juli 2020, 
um 9:30 Uhr,	im	Amtsgericht	Stralsund,	Frankendamm	17,	18439	
Stralsund,	 Sitzungssaal:	 G	 105	 öffentlich	 versteigert	 werden:	
Grundstück,	eingetragen	im	Grundbuch	von	Patzig	Blatt	1151,	Ge-
markung	Patzig,	Flur	6,	Flurstück	35/2,	Gebäude-	und	Freifläche,	
Hofstraße	10,	Größe:	456	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):
zweigeschossiges	Mehrfamilienhaus	(Baujahr	ca.	1900)	mit	drei	
Wohnungen	(jew.	ca.	66	m²	Wohnfläche;	2012	teilweise	saniert)	
sowie	ein	Nebengebäude,	mäßiger	baulicher	Zustand

Verkehrswert:	110.000,00 EUR

Der	 Versteigerungsvermerk	 ist	 am	 11.	 Dezember	 2017	 in	 das	
Grundbuch	eingetragen	worden.	

Hinweis:	
Gemäß	§§	67	–	70	ZVG	kann	im	Versteigerungstermin	für	ein	Ge-
bot	Sicherheit	verlangt	werden.	Die	Sicherheit	beträgt	10	%	des	
Verkehrswertes	und	ist	sofort	zu	leisten.	Sicherheitsleistung	durch	
Barzahlung	 ist	 ausgeschlossen.	 Bietvollmachten	 müssen	 öffent-
lich	beglaubigt	sein.
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Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.

_____

Vom	17.	Februar	2020

71	K	35/15

Im	Wege	der	Zwangsvollstreckung	soll	am	Freitag, 10. Juli 2020, 
um 9:30 Uhr,	im	Amtsgericht	Stralsund,	Frankendamm	17,	18439	
Stralsund,	 Sitzungssaal:	 G	 105	 öffentlich	 versteigert	 werden:	
1/4-An	teil	an	Grundstück,	eingetragen	im	Grundbuch	von	Süder-
holz	Blatt	985,	Gemarkung	Kaschow,	Flurstück	271	der	Flur	1,	Ge-
bäude-	und	Freifläche,	Erholungsfläche,	Größe:	3.312	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):	
unbebautes	Waldgrundstück

Verkehrswert:	2.000,00 EUR

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	1.	Februar	2016	in	das	Grund-
buch	eingetragen	worden.

Hinweis:
Gemäß	§§	67	–	70	ZVG	kann	im	Versteigerungstermin	für	ein	Ge-
bot	Sicherheit	verlangt	werden.	Die	Sicherheit	beträgt	10	%	des	
Verkehrswertes	und	ist	sofort	zu	leisten.	Sicherheitsleistung	durch	
Barzahlung	 ist	 ausgeschlossen.	 Bietvollmachten	 müssen	 öffent-
lich	beglaubigt	sein.

Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.

_____

Vom	18.	Mai	2020

701	K	91/17

Im	Wege	 der	 Zwangsvollstreckung	 soll	 am	 Donnerstag, 14. Mai 
2020, um 9:00 Uhr,	im	Amtsgericht	Stralsund,	Außenstelle	Justiz-
zentrum,	Frankendamm	17,	18439	Stralsund,	Sitzungssaal:	G	105	öf-
fentlich	versteigert	werden:	Grundstück,	eingetragen	im	Grundbuch	
von	Marlow	Blatt	168,	Gemarkung	Marlow,	Flur	7,	Flurstück	70,	Ge-
bäude-	und	Freifläche,	Krähenberg	16,	Größe:	454	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):
Das	in	18337	Marlow,	Krähenberg	16	in	einem	Sanierungsgebiet	
gelegene	Grundstück	 ist	bebaut	mit	einem	ca.	1900	errichteten,	
nach	1990	sanierten/modernisierten,	massiven,	teilunterkellerten,	
eingeschossigen,	ca.	155	m²	Wohnfläche	umfassenden	Wohnhaus	
mit	ausgebautem	Dachgeschoss	und	Anbau	sowie	Nebengelass

Verkehrswert:	94.000,00 EUR

Der Zuschlag wurde in einem früheren Versteigerungstermin 
aus den Gründen des § 85a ZVG versagt mit der Folge, dass 
die Wertgrenzen weggefallen sind.

Der	 Versteigerungsvermerk	 ist	 am	 15.	 November	 2017	 in	 das	
Grundbuch	eingetragen	worden.

Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.
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__________

Bekanntmachung	des	Amtsgerichts	Wismar	
–	Zweigstelle	Grevesmühlen	–

Vom	12.	Februar	2020

30	K	4/19

Zum	Zwecke	der	Aufhebung	der	Gemeinschaft	soll	am	Donners
tag, 30. April 2020, um 10:30 Uhr,	 im	 Amtsgericht	 Wismar,	
Zweigstelle	 Grevesmühlen,	 Bahnhofstraße	 2	 -	 4,	 23936	 Greves-
mühlen,	Sitzungssaal:	3	öffentlich	versteigert	werden:	Grundstück,	
eingetragen	im	Grundbuch	von	Gadebusch	Blatt	1535,	BV-Nr.	1,	
Gemarkung	Gadebusch,	Flur	10,	Flurstück	66/1,	Erholungsfläche,	
Hinter	Treppenberg	13,	Größe:	399	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):
Anschrift:	19205	Gadebusch,	Hinter	Treppenberg	13
Es	 handelt	 sich	 um	 Gartenland,	 welches	 mit	 dem	 Grundstück		
BV-Nr.	2	als	wirtschaftliche	Einheit	genutzt	wird.	Eine	eigene	Zu-
wegung	ist	nicht	vorhanden,	eine	Bebaubarkeit	nicht	gegeben.

Verkehrswert:	2.700,00 EUR

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	7.	Februar	2019	in	das	Grund-
buch	eingetragen	worden.

Grundstück,	eingetragen	im	Grundbuch	von	Gadebusch	Blatt	1535	
BV-Nr.	2,	Gemarkung	Gadebusch,	Flur	10,	Flurstück	66/4,	Gebäu-
de-	und	Freifläche,	Treppenberg	13,	Größe:	468	m²

Objektbeschreibung/Lage	(lt.	Angabe	d.	Sachverständigen):
Lage:	19205	Gadebusch,	Treppenberg	13
Es	handelt	sich	um	ein	eingeschossiges,	voll	unterkellertes	Einfa-
milienhaus	mit	ausgebautem	DG	(Bj.	1956,	geringfügige	Sanie-
rung	nach	1990,	WF	ca.	111,5	m²,	NF	Keller	ca.	61	m²)	mit	zwei	
seitlichen	Anbauten	nebst	einem	massiven	Nebengebäude	und	ei-
ner	Garage.	Es	besteht	Modernisierungsbedarf.

Verkehrswert:	106.000,00 EUR

Der	Versteigerungsvermerk	ist	am	7.	Februar	2019	in	das	Grund-
buch	eingetragen	worden.

Hinweis:
Gemäß	§§	67	–	70	ZVG	kann	im	Versteigerungstermin	für	ein	Ge-
bot	Sicherheit	verlangt	werden.	Die	Sicherheit	beträgt	10	%	des	
Verkehrswertes	und	ist	sofort	zu	leisten.	Sicherheitsleistung	durch	
Barzahlung	 ist	 ausgeschlossen.	 Bietvollmachten	 müssen	 öffent-
lich	beglaubigt	sein.

Auf	die	Sammelbekanntmachung	am	Kopf	der	Spalte	„Zwangs-
versteigerungen“	wird	hingewiesen.
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Sechster Nachtrag zur Satzung

Bekanntmachung	der	
Hanseatischen	Feuerwehr-Unfallkasse	Nord

Vom	10.	Februar	2020

Die	Vertreterversammlung	der	Hanseatischen	Feuerwehr-Unfall-
kasse	Nord	hat	in	ihrer	Sitzung	am	19.	November	2019	einstim-
mig	folgende	Änderung	der	Satzung	beschlossen:

§	3	Absatz	1	der	Satzung	soll	folgende	Nr.	7	angefügt	werden:

7.		 	Kinder	und	Pflegekinder	der	Versicherten	nach	Nr.	1	bis	4,	die	
sich	während	der	Einsatztätigkeit	oder	bei	Übungs-	und	Schu-
lungsdienst	 der	 Eltern	 mit	 Zustimmung	 der	 Mitgliedsunter-
nehmen	auf	der	Unternehmensstätte	aufhalten,	wenn	dies	er-
forderlich	ist,	um	den	Eltern	diese	feuerwehrdienstliche	Tätig-
keit	 zu	 ermöglichen	 oder	 zu	 erleichtern.	 Eine	 angemessene	
Unterbringung	und	Betreuung	muss	sichergestellt	sein.

Die	Änderung	tritt	am	Tag	ihrer	Veröffentlichung	in	Kraft.	

Der Vorsitzende der Vertreterversammlung 
gez. Armin Schack

Genehmigungsvermerk
Ministerium	für	Soziales,	Gesundheit,	Jugend,	Familie	und	Seni-
oren	des	Landes	Schleswig-Holstein

VIII	202-HFUK-Satzung

Der	vorstehende,	von	der	Vertreterversammlung	in	ihrer	Sitzung	
am	19.	November	2019	beschlossene	6.	Nachtrag	zur	Satzung	der	
Hanseatischen	Feuerwehr-Unfallkasse	Nord	wird	gemäß	§	34	Ab-
satz	1	Satz	2	SBV	IV	genehmigt.

Kiel,	10.	Februar	2020	

gez. Volker Behlau
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Haushaltssatzung des kommunalen Versor
gungs verbandes MecklenburgVorpommern 
(VMV) für das Haushaltsjahr 2020

Bekanntmachung	des	Kommunalen	Versorgungsverbandes

Vom	12.	Februar	2020

Aufgrund	des	§	45	in	Verbindung	mit	§	47	der	Kommunalverfas-
sung	(KV	MV)	sowie	§	14	Absatz	1	des	Gesetzes	über	den	Kom-
munalen	 Versorgungsverband	 Mecklenburg-Vorpommern	 wird	
nach	Beschluss	des	Verwaltungsrates	vom	5.	Dezember	2019	und	
nach	Vorlage	bei	der	Rechtsaufsichtsbehörde	folgende	Haushalts-
satzung	erlassen:

§ 1 
Ergebnis und Finanzhaushalt

Der	Haushaltsplan	für	das	Haushaltsjahr	2020	wird

1.	 im	Ergebnishaushalt	auf

	 einen	Gesamtbetrag	der	Erträge	von	 79.675.800	EUR	
	 einen	Gesamtbetrag	der	Aufwendungen	von	 46.624.300	EUR	
	 ein	Jahresergebnis	nach	Veränderung	
	 der	Rücklagen	von	 0	EUR

2.	 im	Finanzhaushalt	auf

	 einen	Gesamtbetrag	der	laufenden	
	 Einzahlungen	von	 65.166.000	EUR	
	 einen	Gesamtbetrag	der	laufenden	
	 Auszahlungen	von	 46.853.500	EUR	
	 einen	jahresbezogenen	Saldo	der	
	 laufenden	Ein-	und	Auszahlungen	von	 18.312.500	EUR

	 einen	Gesamtbetrag	der	Einzahlungen	
	 aus	der	Investitionstätigkeit	von	 5.000.200	EUR	
	 einen	Gesamtbetrag	der	Auszahlungen	
	 aus	der	Investitionstätigkeit	von	 23.312.700	EUR	
	 einen	Saldo	der	Ein-	und	Auszahlungen	
	 aus	der	Investitionstätigkeit	von	 -18.312.500	EUR

festgesetzt.

§ 2 
Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite	zur	Finanzierung	von	Investitionen	und	Investitionsförde-
rungsmaßnahmen	werden	nicht	veranschlagt.

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	werden	nicht	veranschlagt.

§ 4 
Kassenkredite

Der	Höchstbetrag	der	Kassenkredite	
wird	festgesetzt	auf		 500.000	EUR

§ 5 
Hebesatz Versorgungsumlage

Der	Umlagehebesatz	für	das	
Haushaltsjahr	2020	wird	auf	 29	v.	H.

des	Jahresumlagegrundbetrages	gemäß	der	§§	5	Absatz	1	Num-
mer	3	in	Verbindung	mit	32	ff.	der	Satzung	des	Kommunalen	Ver-
sorgungsverbandes	Mecklenburg-Vorpommern	festgesetzt.

Sonstige Bekanntmachungen
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§ 6 
Hebesätze Beihilfeumlage

Für	 die	 Mitglieder	 oder	 juristischen	 Personen	 des	 öffentlichen	
Rechts	der	Beihilfekasse	werden	die	zu	erhebenden	Umlagen	ge-
mäß	der	§§	36	ff.	Satzung	der	Beihilfekasse	für	das	Haushaltsjahr	
2020	bei	den

-	 aktiven	Bediensteten

	 für	privat	oder	gar	nicht	versicherten	
	 Beamtinnen	und	Beamten	auf	 2.120	EUR

	 und

	 für	die	freiwillig	in	der	gesetzlichen	
	 Kranken-/Ersatzkasse	ohne	Arbeitgeberzuschuss	
	 versicherten	Beamtinnen	und	Beamten	auf	 100	EUR

	 jährlich	festgesetzt;

-	 bei	den	Versorgungsempfängern

	 für	privat	oder	gar	nicht	versicherte	Versor-	
	 gungsempfängerinnen	und	-empfänger	auf	 5.360	EUR

	 und

	 für	die	freiwillig	in	der	gesetzlichen	
	 Kranken-/Ersatzkasse	versicherten	Versor-	
	 gungsempfängerinnen	und	-empfänger	auf	 200	EUR

	 jährlich	festgesetzt.

§ 7 
Stellen gemäß Stellenplan

Die	Gesamtzahl	der	im	Stellenplan	ausgewiesenen	Stellen	beträgt	
14,75	Vollzeitäquivalente	(VzÄ).

§ 8 
Über/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Der	 Höchstbetrag	 für	 unerhebliche	 über-	 und	 außerplanmäßige	
Aufwendungen	und	Auszahlungen	nach	§	50	Kommunalverfas-
sung	des	Landes	Mecklenburg-Vorpommern,	für	deren	Leistung	
oder	Eingehung	der/die	Direktor/-in	seine/ihre	Zustimmung	ohne	
vorherigen	Beschluss	des	Verwaltungsrates	erteilen	kann,	beträgt	
20.000	EUR	im	Einzelfall.

Die	Zustimmung	des	Verwaltungsrates	gilt	in	diesen	Fällen	als	erteilt.

Der/die	Direktor/-in	ist	verpflichtet,	einmal	jährlich	dem	Verwal-
tungsrat	über	die	von	ihm/ihr	genehmigten	über-	und	außerplan-
mäßigen	Aufwendungen/Auszahlungen	schriftlich	zu	berichten.

§ 9 
Versorgungsrücklage

Die	Versorgungsrücklage	nach	§	14a	Bundesbesoldungsüberlei-
tungsfassungsgesetz	Mecklenburg-Vorpommern	wird	gemäß	§	10	
Absatz	 4	 der	 Satzung	 des	 Kommunalen	 Versorgungsverbandes	
Mecklenburg-Vorpommern	jährlich	erhoben.

Hebetermin	ist	der	15.	Juni	2020

§ 10 
Bewirtschaftungsgrundsätze und Festlegung  

von Erheblichkeitsgrenzen

(1)	Neben	den	grundsätzlichen	Regelungen	zur	Deckungsfähig-
keit	gemäß	§	14	Absatz	1	GemHVO-Doppik	werden	folgende	Be-
wirtschaftungsgrundsätze	festgelegt:

-	 	Die	Ansätze	für	Aufwendungen	bilanzieller	Abschreibungen	
werden	gemäß	§	14	Absatz	2	GemHVO-Doppik	über	die	Teil-
haushalte	hinweg	für	gegenseitig	deckungsfähig	erklärt.

-	 	Die	 Ansätze	 für	 Personal-	 und	 Versorgungsaufwendungen	
werden	gemäß	§	14	Absatz	2	GemHVO-Doppik	über	die	Teil-
haushalte	hinweg	für	gegenseitig	deckungsfähig	erklärt,	ana-
log	gilt	das	auch	für	die	hiermit	im	Zusammenhang	stehenden	
Auszahlungen.

-	 	Die	 Ansätze	 für	 Aufwendungen	 Interner	 Leistungsverrech-
nungen	werden	für	den	 jeweiligen	Verrechnungszweck	über	
die	 Teilhaushalte	 hinweg	 für	 deckungsfähig	 erklärt,	 analog	
gilt	 das	 auch	 für	 die	 hiermit	 im	 Zusammenhang	 stehenden	
Auszahlungen.

-	 	Die	Ansätze	 für	Auszahlungen	aus	 Investitionstätigkeit	 sind	
gemäß	§	14	Absatz	3	GemHVO-Doppik	innerhalb	eines	Teil-
finanzhaushalts	 gegenseitig	 deckungsfähig,	 zusätzlich	 sind	
die	Ansätze	für	laufende	Auszahlungen	zu	Gunsten	von	Aus-
zahlungen	aus	Investitionstätigkeit	desselben	Teilfinanzhaus-
haltes	gemäß	§	14	Absatz	4	GemHVO-Doppik	einseitig	de-
ckungsfähig.

(2)	Für	die	Erforderlichkeit	einer	Nachtragshaushaltssatzung	wer-
den	gemäß	§	48	KV	M-V	folgende	Wertgrenzen	festgesetzt:

-	 	Im	Sinne	des	§	48	Absatz	2	Nummer	1	KV	M-V	gilt	ein	Fehl-
betrag	als	erheblich,	wenn	er	5	vom	Hundert	der	Gesamtauf-
wendungen	überschreitet.

-	 	Im	Sinne	des	§	48	Absatz	2	Nummer	2	KV	M-V	gilt	eine	Über-
schreitung	bei	einzelnen	Aufwands-	bzw.	Auszahlungspositio-
nen	als	erheblich,	wenn	diese	5	von	Hundert	der	Gesamtauf-
wendungen	bzw.	Gesamtauszahlungen	überschreitet.

-	 	Im	Sinne	des	§	48	Absatz	2	Nummer	3	i.	V.	m.	Absatz	3	Num-
mer	1	KV	M-V	sind	Auszahlungen	für	Investitionen	oder	Inves-
titionsförderungsmaßnahmen	 als	 erheblich	 anzusehen,	 wenn	
sie	im	Einzelfall	50.000	EUR	übersteigen.	

Nachrichtliche	Angaben:

-	 Zum	Ergebnishaushalt

	 	Das	Ergebnis	zum	31.	Dezember	des	
Haushaltsjahres	beträgt	voraussichtlich	 0	EUR

-	 Zum	Finanzhaushalt

	 Der	Saldo	der	laufenden	Ein-	und	
	 Auszahlungen	zum	31.	Dezember	des	
	 Haushaltsjahres	beträgt	voraussichtlich	 18.312.500	EUR
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-	 Zum	Eigenkapital

	 Der	Stand	des	Eigenkapitals	zum	
	 31.	Dezember	des	Haushaltsjahres	
	 beträgt	voraussichtlich	 319.288.209	EUR

Güstrow,	den	5.	Dezember	2019

Kommunaler Versorgungsverband 
MecklenburgVorpommern 

gez. Nils Lindemann 
Direktor VMV

Hinweis:
Die	Haushaltssatzung	ist	gemäß	§	47	Absatz	2	KV	M-V	der	Rechts-
aufsichtsbehörde	mit	Schreiben	vom	11.	Dezember	2019	angezeigt	
worden.	Sie	enthält	keine	genehmigungspflichtigen	Festsetzungen.
Die	vorstehende	Haushaltssatzung	für	das	Haushaltsjahr	2020	wird	
hiermit	öffentlich	bekannt	gemacht.
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Satzung der Norddeutschen Landesbank 
– Girozentrale –

Bekanntmachung	des	der	Norddeutschen	Landesbank	
–	Girozentrale	–

Vom	13.	Februar	2020

Auf	der	Grundlage	des	Staatsvertrags	 zwischen	dem	Land	Nieder-
sachsen,	dem	Land	Sachsen-Anhalt	und	dem	Land	Mecklenburg-Vor-
pommern	über	die	Norddeutsche	Landesbank	–	Girozentrale	–	vom		
6.	Dezember	2019	hat	die	Trägerversammlung	der	Bank	am	6.	De-
zember	2019	die	nachstehende	Neufassung	der	Satzung	beschlossen.

 
I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Firma, Rechtsform und Sitz

(1)	Die	Bank	führt	die	Firma	„Norddeutsche	Landesbank	–	Giro-
zentrale	–“.

(2)	Die	Bank	ist	eine	rechtsfähige	Anstalt	des	öffentlichen	Rechts.	
Sie	führt	ein	Siegel.

(3)	Die	Bank	hat	ihren	Sitz	in	Hannover,	Braunschweig	und	Mag-
deburg.	Sitz	der	Hauptverwaltung	ist	Hannover.

(4)	Die	Bank	ist	berechtigt,	Niederlassungen	zu	errichten	und	zu	
unterhalten.

§ 1a 
Rechtsnachfolge

(1)	Die	Bank	ist	Gesamtrechtsnachfolgerin	der	Niedersächsischen	
Landesbank	 −	 Girozentrale	 –,	 der	 Braunschweigischen	 Staats-
bank	 einschließlich	 der	 Braunschweigischen	 Landessparkasse,	
der	 Hannoverschen	 Landeskreditanstalt,	 der	 Niedersächsischen	
Wohnungskreditanstalt	–	Stadtschaft	–	sowie	der	Bremer	Landes-

bank	Kreditanstalt	Oldenburg	–	Girozentrale	–.

(2)	 Die	 Bank	 ist	 nicht	 Rechtsnachfolgerin	 der	 früheren	 Mittel-
deutschen	 Landesbank	 –	 Girozentrale	 für	 die	 Provinz	 Sachsen,	
Thüringen	und	Anhalt	–	mit	Sitz	in	Magdeburg.

§ 2 
Träger

(1)	Träger	der	Bank	sind	das	Land	Niedersachsen,	das	Land	Sach-
sen-Anhalt,	 der	 Niedersächsische	 Sparkassen-	 und	 Giroverband	
(im	 Folgenden	 SVN	 genannt),	 der	 Sparkassenbeteiligungsver-
band	Sachsen-Anhalt	(im	Folgenden	SBV	genannt),	der	Sparkas-
senbeteiligungszweckverband	 Mecklenburg-Vorpommern	 (im	
Folgenden	 SZV	 genannt),	 die	 Niedersachsen	 Invest	 GmbH	 (im	
Folgenden	NIG	genannt),	die	Hannoversche	Beteiligungsgesell-
schaft	Niedersachsen	mbH	(im	Folgenden	HanBG	genannt),	die	
FIDES	Gamma	GmbH	und	die	FIDES	Delta	GmbH.

(2)	Die	Träger	unterstützen	die	Bank	bei	der	Erfüllung	ihrer	Auf-
gaben	mit	der	Maßgabe,	dass	ein	Anspruch	der	Bank	gegen	die	
Träger	oder	eine	sonstige	Verpflichtung	der	Träger,	der	Bank	Mit-
tel	zur	Verfügung	zu	stellen,	nicht	besteht.

(3)	 Die	 Trägerversammlung	 kann	 beschließen,	 dass	 juristische	
Personen	 des	 öffentlichen	 Rechts	 oder	 juristische	 Personen	 des	
Privatrechts,	an	denen	ausschließlich	juristische	Personen	des	öf-
fentlichen	Rechts	unmittelbar	oder	mittelbar	beteiligt	sind,	durch	
Übernahme	einer	Beteiligung	am	Stammkapital	der	Bank	als	wei-
tere	Träger	hinzutreten.	

(4)	 Für	 das	 Land	 Niedersachsen	 und	 das	 Land	 Sachsen-Anhalt	
können	 landeseigene	 Beteiligungsgesellschaften	 in	 Gestalt	 von	
juristischen	Personen	des	Privatrechts	nach	Beschlussfassung	der	
Trägerversammlung	 mit	 einfacher	 Mehrheit	 der	 abgegebenen	
Stimmen	durch	Übernahme	einer	Beteiligung	am	Stammkapital	
der	Bank	als	weitere	Träger	hinzutreten.	Den	Beteiligungsgesell-
schaften	ist	es	unbenommen,	die	Trägerschaft	oder	aus	der	Träger-
schaft	 resultierende	Rechte,	 einschließlich	 ihrer	Beteiligung	am	
Stammkapital,	 ganz	 oder	 teilweise,	 durch	 öffentlich-rechtlichen	
Vertrag	–	auch	treuhänderisch	–	an	das	jeweilige	Land	zu	übertra-
gen;	eine	Zustimmung	der	Trägerversammlung	ist	in	diesem	Fall	
nicht	erforderlich.	Absatz	5	bleibt	unberührt.	

(5)	Jeder	Träger	kann	seine	Trägerschaft	an	der	Bank,	einschließlich	
seiner	Beteiligung	am	Stammkapital	der	Bank,	mit	Zustimmung	der	
Trägerversammlung	ganz	oder	teilweise	auf	eine	oder	mehrere	ju-
ristische	Personen	des	öffentlichen	Rechts,	einschließlich	der	Bank,	
oder	juristische	Personen	des	Privatrechts	im	Sinne	von	Absatz	3	
durch	öffentlich-rechtlichen	Vertrag	übertragen.	Die	Übertragung	
der	Trägerschaft,	einschließlich	der	Anteile	am	Stammkapital	der	
Bank,	lässt	die	Gewährträgerhaftung	nach	§	5	Absatz	3	unberührt.	
Erfolgt	 eine	 Übertragung	 gemäß	 Satz	 1	 ausschließlich	 auf	 einen	
oder	mehrere	der	jeweiligen	Träger	der	Bank	oder	überträgt	ein	Trä-
ger,	der	juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts	ist	(öffentlicher	
Träger),	gemäß	Satz	1	seine	Trägerschaft	auf	eine	von	ihm	oder	an-
deren	öffentlichen	Trägern	gehaltene	Beteiligungsgesellschaft,	 so	
genügt	für	die	Zustimmung	der	Trägerversammlung	eine	Entschei-
dung	mit	einfacher	Mehrheit	der	abgegebenen	Stimmen.	Der	Betei-
ligungsgesellschaft	im	Sinne	von	Satz	3	bleibt	es	unbenommen,	die	
Trägerschaft	oder	aus	der	Trägerschaft	 resultierende	Rechte,	ein-
schließlich	ihrer	Beteiligung	am	Stammkapital,	ganz	oder	teilweise,	
durch	öffentlich-rechtlichen	Vertrag	–	auch	treuhänderisch	–	zurück	
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auf	den	in	Satz	3	genannten	bisherigen	oder	einen	anderen	öffentli-
chen	Träger	zu	übertragen;	eine	Zustimmung	der	Trägerversamm-
lung	ist	in	diesem	Fall	nicht	erforderlich.	

(6)	Hält	ein	Träger	keinen	Anteil	am	Stammkapital,	kann	die	Trä-
gerversammlung	die	Beendigung	der	Trägerschaft	dieses	Trägers	
beschließen.	Die	mit	dem	betroffenen	Träger	verbundenen	Unter-
nehmen	und	solche	juristischen	Personen	des	öffentlichen	Rechts,	
die	an	dem	betroffenen	Träger	beteiligt	sind,	sind	in	diesem	Fall	
nicht	an	der	Stimmabgabe	gehindert.

(7)	Jede	Übertragung	der	Trägerschaft	ist	von	den	Beteiligten	der	
Bank	zur	Information	unverzüglich	schriftlich	anzuzeigen.

§ 3 
Stammkapital

(1)	Am	Stammkapital	der	Bank	in	Höhe	von	EUR	2.835.000.000,00	
sind	das	Land	Niedersachsen	mit	EUR	1.000,59	(zirka	0,000035	
von	Hundert),	das	Land	Sachsen-Anhalt	mit	EUR	198.000.000,06	
(zirka	6,98	von	Hundert),	der	SVN	mit	EUR	282.539.432,26	(zir-
ka	 9,97	 von	 Hundert),	 der	 SBV	 mit	 EUR	 56.549.854,05	 (zirka	
1,99	von	Hundert),	der	SZV	mit	EUR	39.244.047,04	(zirka	1,38	
von	Hundert),	die	NIG	mit	EUR	1.275.750.000,00	 (zirka	45,00	
von	Hundert)	und	HanBG	mit	EUR	226.249.000,00	(zirka	7,98	
von	Hundert),	die	FIDES	Gamma	GmbH	mit	EUR	378.333.333,00	
(zirka	 13,35	 von	 Hundert)	 und	 die	 FIDES	 Delta	 GmbH	 mit	
EUR	378.333.333,00	(zirka	13,35	von	Hundert)	beteiligt.

(2)	Die	Höhe	des	Stammkapitals	und	die	Beteiligungsverhältnisse	
setzt	die	Trägerversammlung	fest.	

(3)	Das	Stammkapital	der	Bank	kann	durch	Beschluss	der	Trägerver-
sammlung	erhöht	oder	herabgesetzt	werden.	Soweit	einzelne	Träger	
an	einer	beschlossenen	Stammkapitalerhöhung	nicht	oder	nicht	ih-
rem	Anteil	entsprechend	mitwirken,	erfolgt	die	Stammkapitalerhö-
hung	unter	entsprechender	Veränderung	der	Anteilsverhältnisse.

(4)	Die	Bank	kann	aufgrund	eines	Beschlusses	der	Trägerversamm-
lung	Beteiligungen	an	ihrem	Stammkapital	erwerben	und	diese	als	
eigene	Anteile	halten.	Der	Erwerb	ist	nur	zulässig,	wenn	bankauf-
sichtsrechtliche	Anforderungen	dafür	eingehalten	werden	und	die	
Bank	im	Zeitpunkt	des	Erwerbs	eine	Rücklage	in	Höhe	der	Auf-
wendungen	für	den	Erwerb	bilden	könnte,	ohne	das	Stammkapital	
zu	mindern.	Stimm-	und	 sonstige	Rechte,	 einschließlich	des	Ge-
winnbezugsrechts	 aus	 eigenen	 Anteilen,	 ruhen.	 Die	 Trägerver-
sammlung	kann	zur	Herabsetzung	des	Stammkapitals	die	Einzie-
hung	eigener	Anteile	beschließen.	

(5)	Hinsichtlich	der	LBS	Norddeutsche	Landesbausparkasse	Ber-
lin-Hannover	gilt	§	14	des	Staatsvertrags	zwischen	dem	Land	Nie-
dersachsen,	dem	Land	Sachsen-Anhalt	und	dem	Land	Mecklen-
burg-Vorpommern	über	die	Norddeutsche	Landesbank	—	Giro-
zentrale	—	vom	6.	Dezember	2019.	

§ 4 
Aufgaben der Bank

(1)	Der	Bank	obliegt	nach	Maßgabe	dieser	Satzung	die	Aufgabe	ei-
ner	 Landesbank	 und	 Sparkassenzentralbank	 (Girozentrale)	 sowie	
einer	Geschäftsbank.	Sie	kann	ferner	sonstige	Geschäfte	aller	Art	
betreiben,	die	den	Zwecken	der	Bank	oder	ihrer	Träger	dienen.	Sie	
kann	 besondere	 wirtschaftliche	 und	 finanzpolitische	 Aufgaben	
übernehmen.	Sie	 ist	berechtigt,	Pfandbriefe	und	sonstige	Schuld-

verschreibungen	auszugeben.	Sie	kann	das	Bausparkassengeschäft	
selbst	 oder	durch	 selbstständige	Beteiligungsunternehmen	betrei-
ben.

(2)	Die	Bank	führt	ihre	Geschäfte	nach	kaufmännischen	Grundsät-
zen	unter	Beachtung	allgemein-wirtschaftlicher	Gesichtspunkte.

(3)	Die	Bank	besitzt	Mündelsicherheit	gemäß	§	1807	BGB.

§ 5 
Haftung

(1)	Die	Bank	haftet	für	ihre	Verbindlichkeiten	mit	ihrem	gesamten	
Vermögen.

(2)	Die	Haftung	der	Träger	ist	vorbehaltlich	der	Regelung	des	Ab-
satzes	3	auf	das	von	der	Trägerversammlung	festgesetzte,	von	ih-
nen	jeweils	aufgebrachte	und	aufzubringende	Kapital	beschränkt.

(3)	Die	Träger	der	Bank	am	18.	Juli	2005	haften	für	die	Erfüllung	
sämtlicher	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 bestehenden	 Verbindlichkeiten	
der	Bank.	Für	solche	Verbindlichkeiten,	die	bis	zum	18.	Juli	2001	
vereinbart	waren,	gilt	dies	zeitlich	unbegrenzt;	für	danach	bis	zum	
18.	Juli	2005	vereinbarte	Verbindlichkeiten	nur,	wenn	deren	Lauf-
zeit	 nicht	 über	 den	 31.	 Dezember	 2015	 hinausgeht.	 Die	Träger	
werden	 ihren	Verpflichtungen	 aus	 der	 Gewährträgerhaftung	 ge-
genüber	den	Gläubigern	der	bis	zum	18.	Juli	2005	vereinbarten	
Verbindlichkeiten	umgehend	nachkommen,	sobald	sie	bei	deren	
Fälligkeit	ordnungsgemäß	und	schriftlich	festgestellt	haben,	dass	
die	 Gläubiger	 dieser	 Verbindlichkeiten	 aus	 dem	 Vermögen	 der	
Bank	nicht	befriedigt	werden	können.	Verpflichtungen	der	Bank	
aufgrund	eigener	Gewährträgerhaftung	oder	vergleichbarer	Haf-
tungszusage	oder	einer	durch	die	Mitgliedschaft	 in	einem	Spar-
kassenverband	 als	 Gewährträger	 vermittelten	 Haftung	 sind	 ver-
einbart	und	fällig	im	Sinne	der	Sätze	1	bis	3	in	dem	gleichen	Zeit-
punkt	wie	die	durch	eine	solche	Haftung	gesicherte	Verbindlich-
keit.	Die	Träger	haften	als	Gesamtschuldner,	im	Innenverhältnis	
entsprechend	ihrer	Beteiligung	am	Stammkapital.

 
II. Organisation der Bank

§ 6 
Organe der Bank

Die	Organe	der	Bank	sind	der	Vorstand,	der	Aufsichtsrat	und	die	
Trägerversammlung.

§ 7 
Vorstand

(1)	Der	Vorstand	besteht	aus	dem	Vorsitzenden,	dem	oder	den	stell-
vertretenden	Vorsitzenden	und	weiteren	ordentlichen	oder	stellver-
tretenden	Mitgliedern.

(2)	Der	Vorstandsvorsitzende	regelt	die	Geschäftsverteilung	nach	
Maßgabe	der	Geschäftsordnung	für	den	Vorstand.

§ 8 
Aufgaben und Beschlussfassung

(1)	Der	Vorstand	leitet	die	Bank	in	eigener	Verantwortung.	Er	hat	
den	Aufsichtsrat	über	wesentliche	Angelegenheiten	der	Bank	zu	
unterrichten.
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(2)	Beschlüsse	des	Vorstands	werden	mit	Stimmenmehrheit	ge-
fasst;	 bei	 Stimmengleichheit	 gibt	 die	 Stimme	 des	Vorsitzenden	
den	Ausschlag.

(3)	Das	Nähere	regelt	eine	Geschäftsordnung	für	den	Vorstand,	die	
durch	den	Aufsichtsrat	erlassen	wird.	

§ 9 
Vertretung

(1)	Der	Vorstand	vertritt	die	Bank	gerichtlich	und	außergerichtlich.	
In	Angelegenheiten,	die	ein	Vorstandsmitglied	persönlich	betreffen,	
wird	die	Bank	vom	Vorsitzenden	des	Aufsichtsrats	vertreten.

(2)	Die	Bank	wird	durch	zwei	Vorstandsmitglieder	gemeinschaft-
lich	vertreten.	Die	Mitglieder	des	Vorstands	sind	von	den	Beschrän-
kungen	des	§	181	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	befreit.	Der	Vor-
stand	kann	Prokura	erteilen	und	für	den	laufenden	Geschäftsverkehr	
oder	für	bestimmte	Geschäfte	eine	abweichende	Regelung	treffen,	
die	durch	ein	Unterschriftenverzeichnis	bekannt	zu	geben	ist.

(3)	 Die	 von	 den	 dazu	 zeichnungsberechtigten	Angestellten	 der	
Bank	ausgestellten	und	mit	 dem	Siegel	 oder	Stempel	der	Bank	
versehenen	Urkunden	sind	öffentliche	Urkunden.

§ 10 
Zusammensetzung des Aufsichtsrats

(1)	Der	Aufsichtsrat	besteht	aus:

1.	 	dem	jeweils	zuständigen	Mitglied	der	Landesregierungen	der	
Länder	Niedersachsen	und	Sachsen-Anhalt,

2.	 dem	Vorsteher	des	SVN,	

3.	 	zwei	weiteren	Mitgliedern,	die	von	der	Trägerversammlung	auf	
Vorschlag	des	Ostdeutschen	Sparkassenverbandes	mit	einer	Mehr-
heit	von	80	%	des	stimmberechtigten	Kapitals	zu	wählen	sind.	

4.	 	sieben	weiteren	Mitgliedern,	die	von	dem	jeweiligen	Träger	für	
die	Dauer	von	vier	Jahren	nach	folgendem	Schlüssel	entsendet	
werden:

	 a)	 vier	Mitglieder	von	der	NIG,

	 b)	 ein	Mitglied	von	der	HanBG,

	 c)	 	jeweils	ein	Mitglied	von	der	FIDES	Gamma	GmbH	und	
der	FIDES	Delta	GmbH,

5.	 	Vertretern	der	Beschäftigten	der	Bank,	die	zusammen	den	drit-
ten	Teil	der	Mitglieder	stellen	und	in	den	Aufsichtsrat	gemäß	
dem	anzuwendenden	Personalvertretungsrecht	(§	28)	entsandt	
werden.

(2)	Die	Aufsichtsratsmitglieder	nach	Absatz	1	Nr.	3	und	4	können	
jederzeit	zurücktreten.	Die	Mitglieder	nach	Absatz	1	Nr.	4	können	
von	dem	Träger,	der	sie	berufen	hat,	jederzeit	abberufen	werden.	
Aufsichtsratsmitglieder,	 die	 von	 der	 Trägerversammlung	 nach	
Absatz	1	Nr.	3	gewählt	worden	sind,	können	von	ihr	vor	Ablauf	
der	Amtszeit	mit	einer	Mehrheit	von	80	%	des	stimmberechtigten	
Stammkapitals	abberufen	werden.	Scheidet	ein	Mitglied	vorzeitig	

aus,	ist	für	den	Rest	der	Amtszeit	ein	Nachfolger	zu	berufen	bzw.	
von	der	Trägerversammlung	zu	wählen.

§ 11 
Innere Ordnung des Aufsichtsrats

(1)	Vorsitzender	des	Aufsichtsrats	ist	das	zuständige	Mitglied	der	
Landesregierung	des	Landes	Niedersachsen.	Erster	stellvertreten-
der	Vorsitzender	 ist	ein	von	der	FIDES	Gamma	GmbH	und	der		
FIDES	 Delta	 GmbH	 gemeinsam	 bestimmtes	 Mitglied,	 zweiter	
stellvertretender	Vorsitzender	ist	der	Vorsteher	des	SVN.	Im	Falle	
seiner	Verhinderung	wird	der	Vorsitzende	des	Aufsichtsrats	von	
einem	seiner	Stellvertreter	vertreten.

(2)	Die	Mitglieder	des	Aufsichtsrats	gemäß	§	10	Absatz	1	Nrn.	1	
bis	4	sind	befugt,	sich	bei	Verhinderung	vertreten	zu	lassen.	Eine	
Vertretung	als	Vorsitzender	bzw.	stellvertretender	Vorsitzender	ist	
nicht	statthaft.

(3)	Der	Aufsichtsrat	soll	mindestens	zwei	Sitzungen	im	Kalender-
halbjahr	abhalten.	Darüber	hinaus	wird	er	von	seinem	Vorsitzen-
den	 einberufen,	 so	 oft	 es	 die	 Lage	 des	 Geschäfts	 erfordert.	 Er	
muss	einberufen	werden,	wenn	ein	stellvertretender	Vorsitzender,	
mindestens	ein	Drittel	der	Mitglieder,	der	Vorsitzende	des	Risiko-
ausschusses	 oder	 der	Vorstand	 die	 Beratung	 oder	 Beschlussfas-
sung	über	einen	bestimmten	Gegenstand	beantragen.

(4)	Die	Einladung	und	die	Tagesordnung	nebst	Sitzungsunterla-
gen	sollen	den	Mitgliedern	des	Aufsichtsrats	spätestens	zwei	Wo-
chen	vor	der	Sitzung	zugehen.	

(5)	Über	die	Sitzung	des	Aufsichtsrats	ist	eine	Niederschrift	anzu-
fertigen,	die	vom	Vorsitzenden	des	Aufsichtsrats	zu	unterzeichnen	
ist.	Die	Niederschrift	ist	durch	Beschlussfassung	des	Aufsichtsrats	
zu	genehmigen.	Die	Wirksamkeit	gefasster	Beschlüsse	ist	davon	
unabhängig.

(6)	Die	Mitglieder	des	Vorstands	nehmen	auf	Einladung	des	Vor-
sitzenden	des	Aufsichtsrats	mit	beratender	Stimme	an	den	Sitzun-
gen	des	Aufsichtsrats	teil.

(7)	Der	Aufsichtsrat	gibt	sich	eine	Geschäftsordnung.

§ 12 
Beschlussfassung des Aufsichtsrats

(1)	Der	Aufsichtsrat	entscheidet	durch	Beschluss.

(2)	Der	Aufsichtsrat	ist	beschlussfähig,	wenn	mindestens	die	Hälfte	
der	Mitglieder,	darunter	der	Vorsitzende	oder	einer	seiner	Stellver-
treter	anwesend	sind.	Bei	Beschlussunfähigkeit	des	Aufsichtsrats	ist	
zur	Erledigung	derselben	Tagesordnung	binnen	zwei	Wochen	eine	
neue	Sitzung	einzuberufen,	in	der	der	Aufsichtsrat	ohne	Rücksicht	
auf	 die	 Zahl	 der	 erschienenen	 Mitglieder	 beschlussfähig	 ist.	Auf	
diese	Folge	ist	bei	der	Einladung	zur	zweiten	Sitzung	hinzuweisen.

(3)	Der	Aufsichtsrat	beschließt,	soweit	im	Gesetz	oder	dieser	Sat-
zung	nichts	anderes	bestimmt	ist,	mit	einfacher	Mehrheit	der	ab-
gegebenen	 Stimmen.	 Stimmenthaltungen	 bleiben	 unberücksich-
tigt	und	berühren	die	Beschlussfähigkeit	nicht.	Die	Stimmen	kön-
nen	auch	schriftlich	abgegeben	werden.	Bei	Stimmengleichheit	ist	
ein	Antrag	abgelehnt.
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(4)	Der	Vorsitzende	kann	einen	Beschluss	des	Aufsichtsrats	auch	
im	Wege	der	schriftlichen	Umfrage	herbeiführen.	Dabei	kann	eine	
Frist	für	die	Abgabe	der	Stimme	und	die	Zustimmung	zum	Umfra-
geverfahren	gesetzt	werden.	Falls	eine	solche	Frist	gesetzt	wird,	
können	 die	 Stimmabgabe	 und	 die	 Zustimmung	 zum	 Verfahren	
wirksam	nur	innerhalb	der	Frist	erfolgen.	Eine	Beschlussfassung	
im	Umfrageverfahren	ist	nur	möglich,	wenn	alle	Mitglieder	des	
Aufsichtsrats	 dem	 Umfrageverfahren	 zustimmen.	 Die	 Zustim-
mung	kann	auch	im	Voraus	erteilt	werden.	Bestehen	die	Voraus-
setzungen	zur	eindeutigen	Identifizierung	des	Absenders,	so	kann	
die	Umfrage	auch	auf	elektronischem	Wege	durchgeführt	werden.	
Näheres	kann	in	der	Geschäftsordnung	für	den	Aufsichtsrat	gere-
gelt	werden.

(5)	In	dringenden	Fällen	ist	der	Vorsitzende	berechtigt,	Entschei-
dungen	zu	treffen.	Der	Aufsichtsrat	ist	in	der	nächsten	Sitzung	da-
rüber	zu	unterrichten.

§ 13 
Aufgaben des Aufsichtsrats

(1)	Der	Aufsichtsrat	hat	die	sich	aus	dieser	Satzung	und	dem	Gesetz	
ergebenden	Aufgaben,	insbesondere	hat	er	den	Vorstand	zu	beraten,	
seine	Geschäftsführung	zu	überwachen	und	die	Geschäfts-	und	Ri-
sikostrategie	der	Bank	mit	dem	Vorstand	zu	erörtern.	

(2)	 	Er	beschließt	–	außer	in	den	sonst	in	dieser	Satzung	genann-
ten	Fällen	–	über	

a)	 	die	Bestellung	und	die	Abberufung	der	Vorstandsmitglieder	und	
deren	Anstellungsbedingungen,

b)	 die	allgemeinen	Richtlinien	für	die	Geschäfte	der	Bank,

c)	 die	vom	Vorstand	vorzulegende	Jahresplanung,

d)	 die	Geschäftsordnung	für	den	Vorstand,

e)	 die	Bestellung	des	Abschlussprüfers,

f)	 	den	Vorschlag	an	die	Trägerversammlung	zur	Feststellung	des	
Einzelabschlusses	der	Bank	und	zur	Billigung	des	Konzernab-
schlusses	sowie	der	Entscheidung,	dass	hinsichtlich	der	jewei-
ligen	Lageberichte	keine	Einwände	bestehen,

g)	 	die	Zustimmung	zur	Gewährung	von	Krediten	entsprechend	
den	vom	Aufsichtsrat	dazu	erlassenen	Kompetenzordnungen.

(3)	Der	Aufsichtsrat	kann	beschließen,	dass	weitere	Geschäfte	und	
Maßnahmen,	 die	 für	 die	 Bank	 von	 besonderer	 Bedeutung	 sind,	
seiner	 Zustimmung	 bedürfen.	Verweigert	 der	Aufsichtsrat	 seine	
nach	Satz	1	erforderliche	Zustimmung	für	Geschäfte,	die	zugleich	
in	die	Zuständigkeit	der	Trägerversammlung	fallen,	so	kann	diese	
die	Zustimmung	ersetzen.	§	22	Absatz	6	bleibt	unberührt.	

(4)	Die	Bestellung	des	Vorstandsmitglieds	mit	Dienstsitz	in	Mag-
deburg	bedarf	der	Zustimmung	der	von	den	Trägern	aus	Sachsen-
Anhalt	entsandten	Aufsichtsratsmitglieder.	Dies	gilt	auch	für	die	
Verlegung	 des	 Dienstsitzes	 nach	 Magdeburg	 für	 ein	 bereits	 be-
stelltes	Vorstandsmitglied	der	Bank.

(5)	Die	Beschlüsse	zu	Absatz	2	Buchst.	a,	b	und	g	bedürfen	zusätz-
lich	einer	Dreiviertelmehrheit	der	abgegebenen	Stimmen	der	Mit-
glieder	des	Aufsichtsrats	gemäß	§	10	Absatz	1	Nrn.	1	bis	4.	Stimm-
enthaltungen	bleiben	unberücksichtigt.	Die	Beschlussfassung	zu	

Absatz	2	Buchst.	g	kann	auf	den	Risikoausschuss	delegiert	wer-
den.	Die	Beschlüsse	zu	Absatz	2	Buchst.	e	bedürfen	der	Zustim-
mung	der	Aufsichtsbehörden	(§	27).

§ 14 
Ausschüsse

(1)	Der	Aufsichtsrat	bildet	aus	seiner	Mitte	zu	seiner	Unterstüt-
zung	folgende	Ausschüsse:

a)	 einen	Präsidial-	und	Nominierungsausschuss,

b)	 einen	Prüfungsausschuss,

c)	 einen	Risikoausschuss	und

d)	 einen	Vergütungskontrollausschuss.

(2)	Der	Aufsichtsrat	kann	weitere	Ausschüsse	bilden.

(3)	Bei	Beendigung	der	Mitgliedschaft	im	Aufsichtsrat	endet	auch	
die	Mitgliedschaft	in	den	Ausschüssen.

(4)	 Der	 Aufsichtsrat	 gibt	 den	 Ausschüssen	 eine	 Geschäftsord-
nung.	Die	Regelungen	in	§	11	Absätze	2,	4	bis	6	und	§	12	gelten	
für	die	Ausschüsse	entsprechend.	

(5)	Der	Vorsitzende	des	Aufsichtsrats	wirkt	darauf	hin,	dass	die	
Ausschüsse	ihre	Arbeit	miteinander	koordinieren	und	regelmäßig	
Informationen	austauschen.	Die	Vorsitzenden	der	Ausschüsse	be-
richten	dem	Aufsichtsrat	regelmäßig	über	die	wesentlichen	Ange-
legenheiten,	mit	denen	sich	der	jeweilige	Ausschuss	befasst	hat.

§ 15 
Präsidial und Nominierungsausschuss

(1)	Dem	Präsidial-	und	Nominierungsausschuss	sind	die	Vorberei-
tung	der	Sitzungen	und	Beschlüsse	des	Aufsichtsrats	sowie	die	Er-
ledigung	 eilbedürftiger	 Geschäfte	 übertragen.	 Weiterhin	 nimmt	
der	Ausschuss	die	ihm	gesetzlich	zugewiesenen	Aufgaben	des	No-
minierungsausschusses	im	Sinne	des	Kreditwesengesetzes	in	sei-
ner	jeweils	gültigen	Fassung	wahr.	

(2)	 Der	 Präsidial-	 und	 Nominierungsausschuss	 besteht	 aus	 den	
Mitgliedern	des	Aufsichtsrats	kraft	Amtes	gemäß	§	10	Absatz	1	
Nrn.	1	und	2,	einem	weiteren	von	der	FIDES	Gamma	GmbH	und	
der	FIDES	Delta	GmbH	gemeinsam	zu	bestimmenden	Mitglied	
des	Aufsichtsrats	sowie	zwei	dem	Aufsichtsrat	angehörenden	Be-
schäftigten	der	Bank,	die	auf	Vorschlag	der	Vertreter	der	Beschäf-
tigten	im	Aufsichtsrat	von	diesem	gewählt	werden.	

(3)	 Der	 Präsidial-	 und	 Nominierungsausschuss	 wählt	 aus	 seiner	
Mitte	einen	Vorsitzenden	und	einen	stellvertretenden	Vorsitzenden.

§ 16 
Prüfungsausschuss

(1)	Der	Prüfungsausschuss	berichtet	dem	Aufsichtsrat	auf	Grund-
lage	der	Berichte	der	Abschlussprüfer	über	das	Ergebnis	der	Prü-
fung	des	Jahresabschlusses.	Ferner	nimmt	der	Prüfungsausschuss	
die	 ihm	nach	dem	Kreditwesengesetz	 in	 seiner	 jeweils	gültigen	
Fassung	zugewiesenen	Aufgaben	wahr.	
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(2)	Der	Prüfungsausschuss	besteht	aus	dem	jeweils	zuständigen	
Mitglied	 der	 Landesregierung	 Sachsen-Anhalt	 (§	 10	 Absatz	 1		
Nr.	1,	2.	Halbsatz),	dem	Vorsteher	des	SVN	(§	10	Absatz	1	Nr.	2),	
einem	von	der	NIG	zu	bestimmenden	Mitglied	des	Aufsichtsrates	
sowie	 einem	 weiteren	 von	 der	 FIDES	 Gamma	 GmbH	 und	 der		
FIDES	Delta	GmbH	gemeinsam	zu	bestimmenden	Mitglied	des	
Aufsichtsrats	 sowie	 zwei	 dem	 Aufsichtsrat	 angehörenden	 Be-
schäftigten	der	Bank,	die	auf	Vorschlag	der	Vertreter	der	Beschäf-
tigten	 im	Aufsichtsrat	 von	 diesem	 gewählt	 werden.	 Mindestens	
ein	 Mitglied	 des	 Prüfungsausschusses	 muss	 über	 Sachverstand	
auf	 den	 Gebieten	 der	 Rechnungslegung	 oder	Abschlussprüfung	
verfügen;	die	Mitglieder	müssen	in	ihrer	Gesamtheit	mit	dem	Sek-
tor,	in	dem	die	Bank	tätig	ist,	vertraut	sein.

(3)	Der	Prüfungsausschuss	wählt	aus	seiner	Mitte	einen	Vorsitzen-
den	 und	 einen	 stellvertretenden	 Vorsitzenden.	 Der	 Vorsitzende	
muss	über	Sachverstand	auf	den	Gebieten	der	Rechnungslegung	
und	der	Abschlussprüfung	verfügen.

§ 17 
Risikoausschuss

(1)	Der	Risikoausschuss	nimmt	die	ihm	gesetzlich	zugewiesenen	
Aufgaben	eines	Risikoausschusses	im	Sinne	des	Kreditwesenge-
setzes	in	seiner	jeweils	gültigen	Fassung	wahr.	Er	hat	ferner	die	
Aufgabe,	 in	 regelmäßig	 stattfindenden	 Sitzungen	 Rechte	 und	
Pflichten	 des	Aufsichtsrats	 bei	 der	 Beratung	 und	 Überwachung	
der	Geschäftsführung	der	Bank	wahrzunehmen,	soweit	diese	nicht	
einem	anderen	Ausschuss	zugewiesen	sind.	Insbesondere	wirkt	er	
entsprechend	 den	 vom	 Aufsichtsrat	 erlassenen	 Kompetenzord-
nungen	bei	der	Kreditgewährung	mit.	Die	Gewährung	von	Kredi-
ten	an	Träger	oder	mit	diesen	verbundenen	Unternehmen	bedarf	
seiner	Zustimmung.

(2)	 Der	 Risikoausschuss	 besteht	 aus	 den	 Mitgliedern	 des	Auf-
sichtsrats	kraft	Amtes	gemäß	§	10	Absatz	1	Nrn.	1	und	2,	einem	
von	der	FIDES	Gamma	GmbH	und	der	FIDES	Delta	GmbH	ge-
meinsam	zu	bestimmenden	Mitglied	des	Aufsichtsrats	sowie	zwei	
dem	Aufsichtsrat	angehörenden	Beschäftigten	der	Bank,	die	auf	
Vorschlag	der	Vertreter	der	Beschäftigten	im	Aufsichtsrat	von	die-
sem	gewählt	werden.	

(3)	Den	Vorsitz	im	Risikoausschuss	führt	das	von	der	FIDES	Gam-
ma	GmbH	und	der	FIDES	Delta	GmbH	gemeinsam	bestimmte	Mit-
glied.	Stellvertretender	Vorsitzender	ist	der	Vorsteher	des	SVN.

§ 18 
Vergütungskontrollausschuss

(1)	Der	Vergütungskontrollausschuss	nimmt	die	ihm	im	Kreditwe-
sengesetz	in	seiner	jeweils	gültigen	Fassung	zugewiesenen	Aufga-
ben	wahr.

(2)	Der	Vergütungskontrollausschuss	besteht	aus	den	Mitgliedern	
des	Aufsichtsrats	kraft	Amtes	gemäß	§	10	Absatz	1	Nrn.	1	und	2,	
einem	weiteren	von	der	FIDES	Gamma	GmbH	und	der	FIDES	
Delta	 GmbH	 gemeinsam	 zu	 bestimmenden	 Mitglied	 des	 Auf-
sichtsrats	sowie	zwei	dem	Aufsichtsrat	angehörenden	Beschäftig-
ten	der	Bank,	die	auf	Vorschlag	der	Vertreter	der	Beschäftigten	im	
Aufsichtsrat	 von	 diesem	 gewählt	 werden.	 Mindestens	 ein	 Mit-
glied	des	Vergütungskontrollausschusses	muss	über	ausreichend	
Sachverstand	 und	 Berufserfahrung	 im	 Bereich	 Risikomanage-

ment	und	Risikocontrolling	verfügen,	 insbesondere	im	Hinblick	
auf	Mechanismen	zur	Ausrichtung	der	Vergütungssysteme	an	der	
Gesamtrisikobereitschaft	und	 -strategie	und	an	der	Eigenmittel-
ausstattung	der	Bank.

(3)	Der	Vergütungskontrollausschuss	wählt	aus	seiner	Mitte	einen	
Vorsitzenden	und	einen	stellvertretenden	Vorsitzenden.

§ 19 
Rechte und Pflichten der Organmitglieder

(1)	Die	Mitglieder	der	Organe	der	Bank	haben	durch	ihre	Amts-
führung	die	Bank	nach	besten	Kräften	zu	fördern.	Sie	sind	zur	Ver-
schwiegenheit	verpflichtet.	Die	Vertreter	der	Träger	im	Aufsichts-
rat	und	in	der	Trägerversammlung	sind	hinsichtlich	der	Berichte,	
die	sie	den	von	ihnen	vertretenen	Trägern	erstatten,	von	der	Ver-
schwiegenheitspflicht	befreit	unter	der	Voraussetzung,	dass	der	je-
weilige	Empfänger	der	Berichte	seinerseits	zur	Verschwiegenheit	
verpflichtet	und	sichergestellt	ist,	dass	keine	wettbewerbsrelevan-
ten	 Informationen	an	Wettbewerber	der	Bank	gelangen	und	das	
Bankgeheimnis	gewahrt	 ist.	Dies	gilt	nicht	 für	 solche	vertrauli-
chen	Angaben	und	Geheimnisse	der	Bank,	namentlich	Betriebs-	
und	 Geschäftsgeheimnisse,	 deren	 Kenntnis	 für	 die	 Zwecke	 der	
Berichte	nicht	 von	Bedeutung	 ist.	Die	Verschwiegenheitspflicht	
gemäß	den	Sätzen	2	bis	4	bleibt	auch	nach	dem	Ausscheiden	aus	
dem	jeweiligen	Organ	bestehen.

(2)	Die	Vorstandsmitglieder	haben	bei	ihrer	Geschäftsführung	die	
Sorgfalt	 eines	ordentlichen	und	gewissenhaften	Geschäftsleiters	
anzuwenden.	

(3)	Für	die	Sorgfaltspflicht	der	Mitglieder	des	Aufsichtsrats	gilt	
Absatz	2	sinngemäß.	Die	Aufsichtsratsmitglieder	sind	an	Aufträge	
und	Weisungen	nicht	gebunden.

(4)	Die	Absätze	1	bis	3	gelten	auch	für	Vertreter	von	Aufsichtsrats-
mitgliedern	und	für	Ausschussmitglieder	und	deren	Vertreter.	

(5)	Den	Mitgliedern	des	Aufsichtsrats	und	seiner	Ausschüsse	so-
wie	deren	jeweiligen	Vertretern	kann	eine	angemessene	Vergütung	
gewährt	werden.	Diese	setzt	die	Trägerversammlung	fest.

(6)	Mitglieder	des	Aufsichtsrates	gemäß	§	10	Absatz	1	Nrn.	3	und	
4	c)	sowie	Vertreter	der	Träger	in	der	Trägerversammlung	dürfen	
keine	Managementaufgaben	in	mit	der	Bank	konkurrierenden	Fi-
nanzinstituten	wahrnehmen.

§ 20 
Beiräte

(1)	Zur	sachverständigen	Beratung	der	Bank	bei	ihren	Geschäften	
und	zur	Förderung	des	Kontaktes	mit	den	Kreisen	der	Wirtschaft	
und	der	Verwaltung	kann	die	Bank	Beiräte	bilden.	Über	die	Bil-
dung	und	die	Auflösung	von	Beiräten	entscheidet	die	Trägerver-
sammlung.	Über	die	Berufung	und	Abberufung	der	Mitglieder	der	
Beiräte	entscheidet	der	Vorstand	mit	Zustimmung	der	Trägerver-
sammlung.

(2)	Die	Trägerversammlung	gibt	den	Beiräten	eine	Geschäftsord-
nung.
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§ 21 
Braunschweigische Landessparkasse

(1)	Die	Braunschweigische	Landessparkasse	wird	gemäß	§	13	des	
Staatsvertrags	über	die	Norddeutsche	Landesbank	–	Girozentra-
le	–	als	teilrechtsfähige	Anstalt	des	öffentlichen	Rechts	mit	Sitz	in	
Braunschweig	fortgeführt.

(2)	Die	weiteren	Einzelheiten	betreffend	die	Braunschweigische	
Landessparkasse	 werden	 in	 einem	 von	 der	 Trägerversammlung	
der	Bank	zu	erlassenden	Statut	geregelt.

§ 22 
Trägerversammlung

(1)	Jeder	Träger	entsendet	bis	zu	zwei	Vertreter	in	die	Trägerver-
sammlung.	Die	Mitglieder	des	Aufsichtsrats	kraft	Amtes	gemäß		
§	10	Absatz	1	Ziff.	1	und	2	gelten	als	zur	Vertretung	des	jeweili-
gen	Trägers	berechtigt.	Die	Vertreter	 jedes	Trägers	können	 ihre	
Stimme	 nur	 einheitlich	 abgeben.	 Mitglieder	 des	 Vorstands	 der	
Bank	nehmen	an	den	Sitzungen	auf	Einladung	des	Vorsitzenden	
der	Trägerversammlung	mit	beratender	Stimme	teil.	

(2)	Das	Stimmrecht	in	der	Trägerversammlung	wird	nach	den	ein-
gezahlten	Anteilen	am	Stammkapital	der	Bank	ausgeübt.	Jedem	
Träger	steht	für	jeden	vollen	Euro	eines	von	ihm	gehaltenen	An-
teils	am	Stammkapital	der	Bank	eine	Stimme	zu.

(3)	Vorsitzender	der	Trägerversammlung	ist	ein	vom	Land	Nieder-
sachsen	benannter	Vertreter	in	der	Trägerversammlung.	Erster	stell-
vertretender	Vorsitzender	ist	ein	von	der	FIDES	Gamma	GmbH	und	
der	FIDES	Delta	GmbH	gemeinsam	benannter	Vertreter	in	der	Trä-
gerversammlung,	zweiter	stellvertretender	Vorsitzender	ist	ein	vom	
SVN	benannter	Vertreter	in	der	Trägerversammlung.	Im	Falle	seiner	
Verhinderung	wird	der	Vorsitzende	der	Trägerversammlung	von	ei-
nem	seiner	Stellvertreter	vertreten.	

(4)	Die	Trägerversammlung	ist	einzuberufen,	wenn	es	einer	der	
Träger,	mindestens	sieben	Mitglieder	des	Aufsichtsrats	oder	der	
Vorstand	 unter	Angabe	 des	 Zwecks	 beantragen.	 Die	Trägerver-
sammlung	ist	unter	Angabe	der	Verhandlungsgegenstände	mit	ei-
ner	 Frist	 von	 zwei	Wochen	 einzuberufen.	 In	 dringenden	 Fällen	
kann	die	Einberufungsfrist	verkürzt	werden.	Die	Trägerversamm-
lung	ist	beschlussfähig,	wenn	alle	Träger	mit	jeweils	mindestens	
einem	Vertreter	teilnehmen.	Bei	Beschlussunfähigkeit	der	Träger-
versammlung	ist	zur	Erledigung	derselben	Tagesordnung	binnen	
zwei	Wochen	eine	neue	Sitzung	einzuberufen,	in	der	die	Träger-
versammlung	ohne	Rücksicht	auf	die	Zahl	der	erschienenen	Ver-
treter	beschlussfähig	ist.	Auf	diese	Folge	ist	bei	der	Einladung	zur	
zweiten	Sitzung	hinzuweisen.

(5)	Die	Trägerversammlung	entscheidet	

mit	einer	Mehrheit	von	80	%	des	stimmberechtigten	Stammkapi-
tals	über:	

a)	 	die	Änderung	der	Satzung;	soweit	die	Satzungsänderung	nur	
die	Nennung	der	Träger	und	ihre	Beteiligung	am	Stammkapi-
tal	betrifft,	genügt	dafür	die	für	die	zugrunde	liegende	Maß-
nahme	vorgesehene	Mehrheit,

b)	 	die	Festsetzung	und	Änderung	des	Stammkapitals	sowie	die	Än-
derung	des	Beteiligungsverhältnisses	der	Träger	an	der	Bank,	
soweit	nicht	nach	der	Satzung	oder	dem	Staatsvertrag	darüber	
mit	einfacher	Mehrheit	beschlossen	wird,

c)	 	den	Erwerb	von	Anteilen	am	Stammkapital	und	die	Einzie-
hung	von	Anteilen	nach	§	3	Absatz	4,

d)	 	die	allgemeinen	Grundsätze	der	Geschäftspolitik	und	wesent-
liche	Änderungen	und	Abweichungen	vom	Geschäftsmodell,

e)	 	die	Aufnahme	anderer	juristischer	Personen	des	öffentlichen	
Rechts	oder	juristischer	Personen	des	Privatrechts,	an	denen	
ausschließlich	 juristische	 Personen	 des	 öffentlichen	 Rechts	
unmittelbar	oder	mittelbar	beteiligt	sind,	als	Träger	nach	§	2		
Absatz	3,	die	Übertragung	der	Trägerschaft	nach	§	2	Absatz	5		
Satz	1	und	die	Beendigung	der	Trägerschaft	nach	§	2	Absatz	6,	

f)	 Umwandlungsmaßnahmen	nach	§	16	des	Staatsvertrages,	

g)	 	das	Eingehen	wesentlicher	Beteiligungen	sowie	die	Übernah-
me,	der	Erwerb,	die	Veräußerung	oder	sonstige	Veränderung	
einer	wesentlichen	Beteiligung	an	einem	anderen	Unterneh-
men	oder	wesentlichem	Unternehmensteil	der	Bank	sowie	der	
Verkauf	anderer	wesentlicher	Aktiva	der	Bank,

h)	 die	Geschäftsordnung	für	die	Trägerversammlung,

i)	 	das	 Statut	 für	 die	 Braunschweigische	 Landessparkasse,	 die	
Übertragung	der	Braunschweigischen	Landessparkasse	nach	
§	13	Absatz	7	des	Staatsvertrages	und	die	Verselbständigung	
der	Braunschweigischen	Landessparkasse	nach	§	13	Absatz	9	
des	Staatsvertrages,

j)	 	die	 Aufnahme	 von	 Genussrechtskapital	 und	 stiller	 Gesell-
schafter	sowie	die	Festsetzung	der	Höhe	und	der	Bedingungen	
von	sonstigen	Instrumenten	des	Kernkapitals,	

k)	 	den	Abschluss,	die	Änderung	und	die	Aufhebung	von	Teilge-
winnabführungsverträgen,	bei	denen	die	Bank	gewinnabfüh-
rende	 Partei	 ist	 sowie	 von	 Gewinnabführungs-	 und	 Beherr-
schungsverträgen,	

l)	 	die	Errichtung,	Übertragung	und	Aufgabe	von	Niederlassun-
gen;	 soweit	 Niederlassungen	 der	 Braunschweigischen	 Lan-
dessparkasse	betroffen	sind,	kann	die	Trägerversammlung	die	
Zuständigkeit	mit	einfacher	Mehrheit	auf	den	Verwaltungsrat	
der	Braunschweigischen	Landessparkasse	übertragen,	

m)	 	die	 Zustimmung	 zur	 Bestellung	 und	 Abberufung	 der	 Vor-
standsmitglieder,

n)	 	die	Feststellung	des	Jahresabschlusses	und	die	Billigung	des	
Konzernabschlusses	 (§	23	Absatz	2)	einschließlich	der	Ent-
scheidung,	dass	gegen	die	jeweiligen	Lageberichte	keine	Ein-
wendungen	bestehen,

o)	 	nicht	nur	geringfügige	Änderungen	der	 im	Stützungsvertrag	
zwischen	der	Bank,	dem	DSGV	und	den	Trägern	vom	17.	De-
zember	2019	erwähnten	oder	ihm	beigefügten	Verträge	betref-
fend	 die	 Risikoentlastungsmaßnahmen	 oder	 an	 deren	 Stelle	
getroffener	Vereinbarungen,
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mit	einfacher	Mehrheit	des	stimmberechtigten	Stammkapitals	über:

p)	 die	Entlastung	des	Vorstands	und	des	Aufsichtsrats,

q)	 	den	Beschluss	zu	der	Regelung	über	die	Kosten	und	Risiken	
bei	der	Errichtung	von	teilrechtsfähigen	Anstalten,

r)	 	die	 Festsetzung	 der	 Vergütung	 für	 die	 Mitglieder	 des	Auf-
sichtsrats,	der	Ausschüsse	und	der	Beiräte,

s)	 	alle	sonstigen	Angelegenheiten,	die	ihr	im	Staatsvertrag	und	
in	dieser	Satzung	zugewiesen	sind,	soweit	dort	keine	abwei-
chende	Mehrheit	vorgesehen	ist.		

In	den	Fällen	des	Absatzes	4	Satz	5	genügt	für	die	Beschlussfassung	
die	jeweilige	Mehrheit	in	Bezug	auf	die	abgegebenen	Stimmen.	Die	
Kriterien	der	Wesentlichkeit	und	Wesentlichkeitsschwellen	für	Be-
schlüsse	nach	Buchst.	d)	und	g)	werden	in	einem	gesonderten	Trä-
gerversammlungsbeschluss,	der	mit	einem	80	%-Quorum	zu	fassen	
ist,	geregelt.	

(6)	Die	Trägerversammlung	kann	beschließen,	dass	weitere	Ge-
schäfte	und	Maßnahmen,	die	für	die	Bank	von	besonderer	Bedeu-
tung	sind,	ihrer	Zustimmung	bedürfen.	Beschlüsse,	die	für	die	Zu-
stimmung	eine	Mehrheit	von	80	%	des	stimmberechtigten	Stamm-
kapitals	fordern,	bedürfen	ihrerseits	einer	Mehrheit	von	80	%	des	
stimmberechtigten	Stammkapitals.

(7)	Der	Vorsitzende	der	Trägerversammlung	kann	einen	Beschluss	
der	Trägerversammlung	auch	 im	Wege	der	 schriftlichen	Umfrage	
herbeiführen.	Dabei	kann	eine	Frist	für	die	Abgabe	der	Stimme	und	
die	Zustimmung	zum	Umfrageverfahren	gesetzt	werden.	Falls	eine	
solche	Frist	gesetzt	wird,	können	die	Stimmabgabe	und	die	Zustim-
mung	zum	Verfahren	wirksam	nur	innerhalb	der	Frist	erfolgen.	Eine	
Beschlussfassung	im	Umfrageverfahren	ist	nur	möglich,	wenn	jeder	
Träger	 dem	 Umfrageverfahren	 zustimmt.	 Die	 Zustimmung	 kann	
auch	 im	Voraus	erteilt	werden.	Bestehen	die	Voraussetzungen	zur	
eindeutigen	Identifizierung	des	Absenders,	kann	die	Umfrage	auch	
auf	elektronischem	Wege	durchgeführt	werden.	Näheres	kann	in	der	
Geschäftsordnung	für	die	Trägerversammlung	geregelt	werden.

(8)	 Über	 die	 Sitzung	 der	 Trägerversammlung	 ist	 eine	 Nieder-
schrift	 anzufertigen,	 die	 vom	Vorsitzenden	 der	Trägerversamm-
lung	zu	unterzeichnen	ist.	Die	Niederschrift	ist	durch	Beschluss-
fassung	der	Trägerversammlung	zu	genehmigen.	Die	Wirksamkeit	
gefasster	Beschlüsse	ist	davon	unabhängig.

(9)	Die	Trägerversammlung	kann	sich	eine	Geschäftsordnung	geben.	

 
III. Sonstige Vorschriften

§ 23 
Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Entlastung

(1)	Geschäftsjahr	der	Bank	ist	das	Kalenderjahr.

(2)	Jeweils	auf	Vorschlag	des	Aufsichtsrates	stellt	die	Trägerver-
sammlung	den	Jahresabschluss	fest,	billigt	den	Konzernabschluss	
und	entscheidet	über	die	Entlastung	des	Vorstands	und	des	Auf-
sichtsrats.

§ 24 
Zuschuss zum Betriebsaufwand von SVN, SBV und SZV

Nach	Abschluss	des	Geschäftsjahres	wird	den	zuständigen	Ver-
bänden	als	Ersatz	für	ihre	Betriebsaufwendungen	im	Interesse	der	
Bank	ein	angemessener	Ausgleich	gewährt.

§ 25 
Verwendung des Bilanzergebnisses

(1)	Die	Trägerversammlung	beschließt	auf	Vorschlag	des	Aufsichts-
rats	über

a)	 	die	Verwendung	 eines	 Bilanzgewinns	 für	 die	 Zuführung	 zu	
den	Rücklagen,

b)	 	die	Verwendung	eines	Bilanzgewinns	für	die	Ausschüttung	an	
die	Träger	im	Verhältnis	ihrer	eingezahlten	Anteile	am	Stamm-
kapital,

c)	 	die	 Deckung	 eines	 Bilanzverlusts	 durch	 die	Auflösung	 von	
Rücklagen.	

(2)	Die	Entscheidung	über	eine	Ausschüttung	an	die	Träger	bedarf	
einer	 Mehrheit	 von	 80	 %	 des	 stimmberechtigten	 Stammkapitals,	
wenn	die	Ausschüttung	vor	Abschluss	des	Geschäftsjahres	2021	er-
folgen	soll	oder	die	harte	Eigenkapitalquote	(CET	1)	der	Bank	un-
ter	Berücksichtigung	der	Ausschüttung	nicht	mindestens	14	%	be-
trägt.	Im	Übrigen	können	Ausschüttungen	bis	zu	50	%	des	Jahres-
überschusses	eines	Jahres	durch	die	Trägerversammlung	mit	einfa-
cher	Mehrheit	des	stimmberechtigten	Stammkapitals	beschlossen	
werden;	 darüberhinausgehende	 Ausschüttungen	 bedürfen	 einer	
Mehrheit	von	80	%	des	stimmberechtigten	Stammkapitals.

(3)	 Durch	 Beschluss	 der	Trägerversammlung	 mit	 einer	 Mehrheit	
von	80	%	des	stimmberechtigten	Stammkapitals	können	den	Rück-
lagen	zugeführte	Beträge	teilweise	oder	vollständig	wieder	entnom-
men	und

a)	 an	die	Träger	ausgeschüttet,

b)	 dem	Stammkapital	zugeführt	oder

c)	 	von	der	Bank	zum	Erwerb	eigener	Anteile	gemäß	§	3	Absatz	4	
genutzt	werden.	

Die	Ausschüttung	 bzw.	 die	 Zuführung	 zum	 Stammkapital	 steht	
den	Trägern	im	Verhältnis	ihrer	eingezahlten	Anteile	am	Stamm-
kapital	 zu,	 es	 sei	 denn,	 der	 Beschluss	 der	 Trägerversammlung	
sieht	Abweichendes	vor.	Der	Beschluss	der	Trägerversammlung	
bedarf	der	Zustimmung	des	Aufsichtsrats.	

§ 26 
Verlustdeckung

Reichen	die	Rücklagen	zur	Deckung	eines	Verlustes	nicht	aus,	so	
hat	die	Trägerversammlung	darüber	zu	beschließen,	welche	Maß-
nahmen	zu	ergreifen	sind.

§ 27 
Rechtsaufsicht

Die	Bank	untersteht	der	Rechtsaufsicht	des	Landes	Niedersachsen	
gemäß	§	10	des	Staatsvertrages.	Die	Aufsicht	wird	durch	das	Nie-
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dersächsische	Finanzministerium	im	Benehmen	mit	dem	Finanz-
ministerium	des	Landes	Sachsen-Anhalt	ausgeübt.

§ 28 
Personalvertretungs und Datenschutzrecht

(1)	Auf	die	Bank	finden	die	im	Land	Niedersachsen	jeweils	gelten-
den	personalvertretungsrechtlichen	Bestimmungen	Anwendung.

(2)	Auf	die	Bank	finden	die	für	öffentlich-rechtliche	Kreditinstitu-
te	in	Niedersachsen	jeweils	geltenden	datenschutzrechtlichen	Be-
stimmungen	Anwendung.	Die	Einhaltung	dieser	Bestimmungen	
wird	von	der	in	Niedersachsen	zuständigen	Aufsichtsbehörde	im	
Benehmen	mit	der	 jeweils	 in	Sachsen-Anhalt	zuständigen	Kon	-
trollinstanz	überwacht.

 
IV. Schlussbestimmungen

§ 29 
Auflösung der Bank

Im	Falle	der	Auflösung	der	Bank	ist	die	Liquidation	einzuleiten.	
Das	 nach	 Beendigung	 der	 Liquidation	 verbleibende	 Vermögen	
fällt	den	Trägern	nach	dem	Verhältnis	ihrer	eingezahlten	Anteile	
am	Stammkapital	unter	Berücksichtigung	von	§	14	des	Staatsver-
trages	zu.

§ 30 
Prüfung durch die Landesrechnungshöfe

Die	Rechnungshöfe	der	Länder	Niedersachsen	und	Sachsen-An-
halt	haben	das	Recht,	die	Haushalts-	und	Wirtschaftsführung	der	
Bank	zu	prüfen.	Sie	üben	die	Prüfungen	im	gegenseitigen	Beneh-
men	aus.

§ 31 
Inkrafttreten

Diese	Satzung	tritt	am	23.	Dezember	2019	in	Kraft.	Zum	selben	
Zeitpunkt	 tritt	 die	 von	 der	 Trägerversammlung	 am	 14.	August	
2017	beschlossene	Neufassung	der	Satzung	(Nds.	MBl.	35/2017	
S.	1153,	MBl.	Sachsen-Anhalt	Nr.	1/2018	S.	13,	AmtsBl.	M-V/
AAz.	2017	S.	424)	außer	Kraft.

	 AmtsBl.	M-V/AAz.	2020	S.	80	
	

Liquidation des Vereins: 
„Blauer Peter“ – Förderverein für  
den Segelnachwuchs in Rostock e. V.

Bekanntmachung	des	Liquidators

Vom	13.	Februar	2020

Der	Verein	„Blauer	Peter“	–	Förderverein	für	den	Segelnachwuchs	
in	Rostock	e.	V.	mit	Sitz	in	Papendorf	ist	aufgelöst	worden	und	be-
findet	sich	in	Liquidation.	Die	Gläubiger	des	Vereins	werden	auf-
gefordert,	ihre	Ansprüche	gegen	den	Verein	bei	dem	unterzeich-
nenden	Liquidator	anzumelden:

„Blauer	Peter“	–	Förderverein	für	den	
Segelnachwuchs	in	Rostock	e.	V.	
c/o	Jens	Schmitter,	Schulzenbusch	12,	18059	Papendorf

	 AmtsBl.	M-V/AAz.	2020	S.	87	

Liquidation des Vereins: 
Aktion Lebenshilfe e. V.

Bekanntmachung	der	Liquidatoren

Vom	29.	Februar	2020

Der	Verein	„Aktion	Lebenshilfe	e.	V.“	in	Cramonshagen	ist	aufge-
löst	worden	und	befindet	sich	in	Liquidation.	Die	Gläubiger	wer-
den	aufgefordert,	ihre	Ansprüche	gegen	den	Verein	bei	den	Liqui-
datoren	 David	 Hüls,	 Stephanie	 Gülstorf,	 Nienmarker	 Straße	 1,	
19071	Cramonshagen	anzumelden.

	 AmtsBl.	M-V/AAz.	2020	S.	87
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